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f Eine ve' letzung von Verfahrens_- und Formvorschriften des Bauge
l setzbuch bei der Änderung des ~ebauungsplanes. mit Ausn_ahme 

1 der vorscli iften über die Durchfuhrung.des Anzeigr;verfahrens 
· d die ver"'ffentlichung ist unbeachtlich, wenn die Verletzung 
~~r verfahre .,. oder Formvorschriften nicht innerhalJ;> eines 
Jahres seit Be anntmachung der Durchführung_des.Anzr;igeverfaJ:i
rens über die Äderung-des Bebauungs17lanes sc~ri:tlich gegenu~er 
der Gemeinde sae · e·ck geltend gemacht wor~en ist, der Sachyer 
halt, der die Ver~ng begründen soll, ist dar~ulegen. 

c) .Eine Verletzung von ve,i::fahrens- oder Formvorschriften der Ge~ 
meindeordnung kann gege'l:) Satzungen oder sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkünqigung 

· nicht mehr geltend gemach werden, es sei denn 

-eine ;vorgeschriebene' Gen hmigung fehlt, 
-die Satzung oder die sons't\ige ortsrechtliche Bestimmung ist 
nicht ordnungsgemäß öffent 'eh bekanntgemacht worden, 

-der Gemeindedirektor hat den Ratsbeschluß vorher beanstandet 
oder 

.:.der Fenn- oder verfahrensmange ist gegenüber der Gemeinde 
·vorher gerügt und dabei die ver tzte Rec]1tsvorschrift und 
die Tatsache bezeichnet worden, d'e den Mangel ergibt. 

\ 

Mit dieser Bekanntmachung wird die. 1. verei fachte Änderung des -Be- \1 

-bauungsplanes Nr. 10 "Dyckhoff-Strotmeier". r chtsverbindlich. · · · !1
1

-_ 

Die Vorschriften des § 214 BauGB bleiben unbe ''hrt. 

saerbeck, den 20.09;1991. GEMEINDE AERBECK , 
gez. Alfo Günnigmann 
Bürgerrneist r. 
Kreis Steinfu ,t 40/ 1991 /222. 

· .örtliche Bauvorschrift gem. -§ '81 Bauo HW für den Bereicii des Be_; 
· bauungsplanes Nr. 10 "Pyckhoff-Strotmeier" der Gemeinde Saerbeck 
vom 20.09.1991 

·Aufgrund der §§ 4 'und 28 der Gemeindeordnung für das Land Nord
rhein-Westfalen (Go_NW) in der Neufassung vom 13,08,1984 (GV. NW. 
S. 475), zuletzt geande.rt durch Gesetz vom. 20.06.19.89 (GV. NW. · 

_ s. 362/SGV NW 2023), in Verbindung mit § 81 Abs. 1 ·der Bauord-
. nung für das Land Nordrhein-Westfalen (Bauo NW) vom 26.06.1984 

(GV. NW. s. -419), zuletzt geändert durch Gesetz. vom 21. 06 .1988 
(GV.NW. S. 319),._hat der Rat der Gemeinde saerbeck am 21.02.1991 
eine örtliche Bauvorschrift fü:t;' den Bere.ich des Bebauungsplanes 
Nr; 10 "Dycld)off-Strotmeier"- der Gemeinde Saerbeck als Satzung. 
folgenden Inhalts beschlossen: 

,1. Räumlicher Geltungsbereich . , 
Diese S<;ttzung gilt f~r den B.ebauungsplan Nr. 10 "Dyckhoff
strotmeier" der- Gemeinde Sa.erbeck. De,r Geltungsbereich ist in 
dem als Bestandteil dieser Satzung beigefügten Bebauungsplan • -
gekennzeichnet, der bei der Gemeinde saerbeckeingesehen.wer~ 
den kann. 
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, .sachlicher Geltungsbereich . . · . . -
/ Diese Satzung gilt für alle Gebäude mit Ausnahme von 

/ und Gerätehäusern, Gewächshäusern und Wintergärten. -. ' 

Garten-

Unberührt von den Festsetzungen bleiben ,Solaranlagen auf 
·Dächern .. 

3, Höhenlage 
r.iie Oberkante des fertigen .Erdgeschaßfußbodens wird mit maxi~ 
mal 0,50 m bezogen auf die Mittelachse der zugehörigen ferti
gen Erschließungsstraße festgesetzt. 

4. Trauf'höhe 
Die Traufe (Schnittpunkt der Außenkante des Umfassungsmauer
werks mit der Oberkante der Dachhaut) darf max. 0,80 m über 
der Oberkante der zugehörigenRohdecke liegen. 
untergeordnete Rücksprünge werden_ hierdurch nicht berührt. 
Be'i untergeordneten Dächern der eingeschossigen. Wohngebäude 
darf die Traufe max. l_, 20 m über der Oberkante der zugehöri
gen Rohdecke liegen. 

· . 5. Dachneigurig 
Die Gebäude sind mit einer Dachneigung von 35. - 48ö aus~ufüh- · 
ren. 
Garagen und Nebengebäude sind nü t der Dachneigung des Haupt
baukörpers oder mit einem Flachdach auszuführen. 

·. 6; Fassaden 
Die Auswandflächen der Gebäude· sind im Verblemdmatierwerk aus-. 
zuführen. . ._ . . . . .. • . 
Für Teilflächen (max. 40% je Gebäude) sind sichtbare Putz
fla_chen urid/oder Holzverbretterung'.'n zulässig. 

·'1· 

7. Einfriedigungen · . _ . _ _ . . 
Innerhalb der Vorgärten.·s.ind GrtllJdstückseinfriedigungeri zur 
Straße und zu den seitlichen Nac!1-bargrundstücken nur als Laub
gehölzhecken bis z·u einer Höhe -Von max •. o, 80 Ill· über der ferti
gen· Erschließungsstraße zulässig.· Ausgenommen ·sind Sichtschutz,.; · 

. anlagen an Freisitzen,. die einen Abstand von-mindestens; 1,50 m 
zur.öffentlichen Verkehrsfläche haben und aus freiwachsenden 
Mischgehölz.en oder aus Holzzäunen bis 1,60 m Höhe,· die zur 

.8. 

. öffentlichen Verkehrsfläche hin. zu beg.rünen sind,· bestehen; 
. . - - -

Als ·vorgarten gilt dabei die Fläche zwischen der Haupter-· 
·schließungsstraße und.der Vorderkante des Hauptbaukörpers. - - . ' 

Inkrafttreten · · · · • · · · -
Diese Satzung tritt am Tage ·nach der Bekanntma~hung in Kraft. 
GTeichzeitig treten.die bislang geltenden baugestalterischen 
Festsetzungen außer l<raft. · · 
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Begründung 
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zur .. örtli.chen Bauvorschrift 'gemäß § 81 BauO NW 84 
für den Bereich des Beb.auungsp,Janes Nr·~ 10 · 

·. · "Dyckhoff~strotmeier" der Gemeinde Sae~beck 
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Di'e für den Bereich des Bebauungsplanes Nr. 10 "Dyckhoff-
. Strotmeier" bislang geltenden ba~gestalterischen Fest-. 
setzung en wurden vom 25. 04 .1979· v.om Rat der G·eme i nde 
Saerbeck gemäß § 103 Ba~O NW beschlossen un~ mit Verfügung 
vom 20.06 .. 1983 durch tJe'l !:reis Steinfurt genehmigt. · 
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f Die Planurig ist zur Zeit noch nicht ver~irklicht worden, so 
I daß im Rahmen dieser neuen örtlichen Bauvorschrift die vor. 

/ rd. 10 Jahren erarbeiteten Gestaltungsvorstellungen neu über-· 
/ dacht ~nd den heutigen Erkenntnis:;en angepaßt werden sollen, 

/ ohne daöei 'die grunds.ätzl ic~en Gestaltungsmerkmale au.fzu-
, geben. · ·. 

Zu 1; Räumlicher Geltungsbereich 

Da die bisherigen Gestaltungsv~rschrift~n für den gesamten 
Bebauungsplanbereich vorgesehen waren, wird dieser auch 
für die neue Satzung zugrundegelegt. 

Zu 2: Sachlicher.Geltungsbe~eich 

In letzter Zeit· besteht vielfach der Wunsch, Garten- und 
Gerätehäuser, Gewächshäuser 'oder.Wintergärten zu errichten .. 

. Aus konstruktiven und/oder gestalterischen Gründen w~isen. 
diese baulichen Anlagen jedoch oftmals andere Gestaltungs-
merkmale auf ~·e diejenigen, die für die Hauptbaukörper · 
gelten .. Da sieb~ulich deutlich unterg•ordnet sind und. mit 
Ausnahme von intergärten nich;t im unmitt.elbaren Zusammen-· 
hang mit den Hauptbaukörpern errichtet·werden, ist die Ein
beziehüng solcher bauliche~ Anlagen· in die örtliche Bauvor~. 
schrift nicht erforderlich, die Einhaltung d.er gestalterischeA 
Vorschriften kann auch billigerweise vom Bauherrn nicht ~er
langt werden. Dur-eh Punkt 2. wird darüber hinausklarge- .. 
stellt,' daß auch Solaranlagen auf den Dächern der Gebäude den 
örtlic~en Gestaltungsanforderungen nicht unterworfen·werden~ 

Zu 3:, 4., 5.: Höhenlage, Traufhöhe, Dacbneigung 

Eine Begrenzung der Höhenlage des Erdgesctioßfüßbodens und 
der Traufhöhe ist erf.or.derlich, um insgesamt harmonische· 
Proporti6nen ·zu erzielen und um den· Eindruck ein~s zusätz-. 
liehen Geschosses zu v~rmeiden. Du~th die Eingrenzung der • 
Dacbneigung soll eine ruhige Dachlandschaft erzielt werden. 
Durch die nun getroffenen Festsetzungen wird insgesamt eine 
Auflockerung herbeigeführt, wodurch m~hr ~estaltungsspielraum 
bei der Schaffung von Räumen im Dachgeschoß erreicht wird.· 

Zu 5; Fassaden 

Die Gestaltung der Fassaden· soll in ortsüblichem Verblend~ 
mauerwerk vorgenommen werden; wobei für Teilflä~hen (max.· 
40 % je Gebäude) sichtbare Putzflächen und/oder Hol.zver
bretterungen zulässig sind, Hier.durch soll ein harmonischer 
Gesamteindruck in Anlehnung an das Ortsbild Saerbeck gewähr-· 
leistet wefden. · 

Zu 7. Einfriedigungen 

Du~ch die Festsetzungen zu~ Vorgarteneinfiledigung soll die 
Errichtung von. Zäunen, Mauern und Nadelgehölzpflanzungen an 
der Grundstütks~renze, die den Straßenraum nachteilig beein
flussen, verhi.ndert·werden. Laubgehölze sind aus historischen· 
Gründen und wegen der Standortans·prüche ·ortstypisch und bieten 
darüberhin.aus Kleintieren mehr Lebensra.um als Nadelgehölz-· 

. hecken: · · 
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BEKANNTHACRUNGSANORDUNG 

sorstehende Satzung über die Änderung der örtlichen Bauvorschrift 
.gem. · § 81 Bauo NW für den Bereich des Bebauungsplanes Nr. 10 

·. "Dyckhoff.:.strotmeier" der Gemeinde Saerbeck vom 19. 09 .1991 wird 
1 hiermit öffentlich bekanntgemacht. 

l 

Hinweis: 

Es wird darauf hingewiesen, daß gem. § 4 Abs. 6 GO NW eine Ver
letzung von Verfahrens~ und Formvorschriften ·der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen gegen die vorgenannte Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn, · 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

b) 

c) 

d) 

die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht 
wwd-,. · 

der Gemeindedirektor·hat den' Ratsbeschluß vorher beanstandet 
oder · ' . 

der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde 
vorher· gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und 
die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

. . . 

Saerbeck,' den 20. Sept. l99l: . GEMEINDE SAERBECK 
gez. Alfons Gürinigmann 

(Bürgermeister) .. 
Kreis. Steinfurt 40/1991/223 

Kraft;Joserklärung eines Sparkassenbuches bei der Sparkasse Ste.infurt 

Das von d~-K.rrei s- und .. Stadtsparka~se S~ei.n'.urt „ ausgestellte Sp~r- . 
kassenbuch ~der Nr. 3110D296B wird h1erm1t fur kraftlos erklart, 
da nach Ab1au der vorgeschriebenen Aufgebotsfrist keine Ansprüche 
an diese Einlage estellt worden sind. 

Steinfurt, 27.09.91 Sp~rkasse Steinfurt 
Der Vorstand 
Kreis Steinfurt 40/1991/224 

225. Aufgebot eines Sparkassenbuches Sparkasse Steinfurt 

Unter der Nummer.300740669 wird bei d 
Steinfurt· ein Sparkonto geführt. 

Kreis~ und Stadtsparkasse 

Die Gläubigerin der Spareinlage zeigte am 20. 9.1991 der Kre,is- und 
Stadtsparkasse Steinfurt den Verlust des Spark senbuches an. 

D.a ein überzeugender Beweis der Vernichtung des Spa a~senpuches 
nicht erbracht werden kann, erläßt hiermit der unterz "'-chnende 
Sparkassenvorstan·d aufgrund d·es § 13 der Sparkassenverord.nung von 
NW vom 30.-09.1970 das Aufgebot. 
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